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 Veröffentlicht am 26.09.1995

Norm

ABGB §364

Rechtssatz

Auch soweit durch Maßnahmen auf anderen Grundstücken Einwirkungen auf den Verkehr auf ö4entlichen Straßen

bewirkt werden, etwa durch die Errichtung einer großen Wohnhausanlage, handelt es sich dabei grundsätzlich nicht

um Emissionen dieser Grundstücke im Sinne der §§ 364 ff ABGB.
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